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Auch bürgerliche Autoren stellen als Resümee der Entwick
lung seit Mitte der 50er Jahre fest, daß das „allgemeine 
Persönlichkeitsrecht“ seine Durchsetzung „neben der tech
nischen Entwicklung gerade den heutigen Möglichkeiten der 
Berichterstattung in Presse, Film, Rundfunk und Fernsehen 
(verdankt), die mit einer bis dahin nicht gekannten Brei
tenwirkung die Auswirkungen etwaiger Persönlichkeitsver- 
letzungen besonders schwerwiegend machen konnten“.8

Die Verschärfung der dadurch verursachten Konflikte 
veranlaßte den Bundesgerichtshof, im Wege der „Rechts
fortbildung“ nach Möglichkeiten für einen partiellen Interes
senausgleich zu suchen. Dem diente auch die Zuerkennung 
eines Anspruchs auf Geldersatz (Schmerzensgeld) aus der 
Verletzung des „allgemeinen Persönlichkeitsrechts“ durch 
das sog. Herrenreiter-Urteil aus dem Jahre 1958.9 Damit 
wurde nicht nur vom Grundsatz des § 253 BGB, wonach bei 
immateriellem Schaden Schmerzensgeld nur in den durch 
Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden kann, sondern 
auch von der bis dahin vertretenen Auffassung des Bundes
gerichtshofs selbst abgewichen.10 11

Zunehmende Eingriffsmöglichkeiten bürgerlicher 
Massenmedien in den persönlichen Bereich der Bürger

Jedoch geht die Wirksamkeit des „allgemeinen Persönlich
keitsrechts“ über die mögliche Entschärfung von Einzelkon
flikten nicht hinaus. Es kann und soll die ständige, durch 
das Profitstreben der monopolistischen Massenmedien dik
tierte kommerzielle Verwertung der Privatsphäre nicht ver
hindern und stellt daher auch kein wirksames Schutzrecht 
für den Bürger dar. Dies wird besonders deutlich in den viel
fältigen Einschränkungen, die die bürgerliche Rechtspraxis 
selbst am „allgemeinen Persönlichkeitsrecht“ vornimmt.

So wird z. B. die „Presse- und Informationsfreiheit“ nach 
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des BRD-Grundgesetzes dazu benutzt, 
den Massenmedien weitgehende Eingriffsmöglichkeiten in 
den persönlichen Bereich des Bürgers einzuräumen. Bei ent
sprechenden Veröffentlichungen hat demnach zunächst eine 
Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsschutz und dem vor
geblichen „Interesse der Öffentlichkeit“ an der jeweiligen In
formation zu erfolgen. Ein Grundsatzurteil des Bundesge
richtshofs stellte dazu fest: „Es ist der inzwischen herrschend 
gewordenen Meinung zuzustimmen, daß die Presse im Rah
men ihrer öffentlichen Aufgabe, insbesondere also bei der 
Behandlung politischer Angelegenheiten, zur Wahrung der 
Interessen der Öffentlichkeit befugt ist.“11 Einzelne Autoren 
wollen der Presse in dieser Beziehung sogar ein generelles 
„Wächteramt“ zuordnen und damit weitreichende Eingriffe 
in die Rechte des Bürgers legitimieren.12 Durch die „Interes
senabwägung“ verschärft sich zwangsläufig das Prozeßrisiko 
für den Bürger.

Eine noch deutlichere rechtliche Privilegierung wurde den 
sog. öffentlich-rechtlichen Medien, also Fernsehen und Rund
funk, zugeordnet. In einem Grundsatzurteil zu der Fernseh
serie „Aktenzeichen XY — ungelöst“ (die u. a. Bild und Na
men von Tatverdächtigen sendet), bescheinigte der Bundes
gerichtshof der Rundfunkanstalt die „Ausübung öffentlicher 
Gewalt“ in diesen Fällen und erklärte die Anwendung der 
Staatshaftung.13 Die Klage eines Betroffenen, der im Zusam
menhang mit dieser Sendung fälschlich angezeigt, inhaftiert 
und dessen Wohnung durchsucht worden war, wurde abge
wiesen. Die Zuordnung von Aufgaben der „öffentlichen Ge
walt“ soll im Grunde die dem Massenmedium übertragene 
Funktion, als verlängerter Arm der Polizeiorgane zu dienen, 
rechtlich absichern. Damit wird zugleich dem Bürger jede 
Möglichkeit genommen, das „allgemeine Persönlichkeits
recht“ auf dem Wege der Zivilklage gegen Aktivitäten „öf
fentlich-rechtlicher“ Institutionen anzuwenden.

Sanktionen bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen — 
Kommerzialisierung des „allgemeinen Persönlichkeitsrechts“

Die Praxis der Auslegung des „allgemeinen Persönlichkeits
rechts“ durch die Rechtsprechung läßt darüber hinaus eine 
Reihe weiterer Einschränkungen deutlich werden. Im einzel

nen stehen dem durch eine Verletzung (insbesondere durch 
Presseveröffentlichungen) Betroffenen folgende rechtliche 
Möglichkeiten zur Verfügung:
— der Anspruch auf Genugtuung in Geld,
— der Anspruch auf Unterlassung gegenwärtiger und künf

tiger Verletzungen,
— der Anspruch auf Widerruf
— und der (in den Landespressegesetzen geregelte) Anspruch

auf Gegendarstellung.
Von der herrschenden Lehre der BRD wurde dem An

spruch auf Schmerzensgeld bei Verletzungen des Persönlich
keitsrechts ursprünglich mehr eine individualisierte „Genug
tuung“ zugeordnet. Danach sollte die „Wiederherstellung des 
gestörten Gleichgewichts der Person“ oder die „Abgeltung 
ethischer Schmerzen“ mit diesem Anspruch verfolgt werden.

In der neueren Literatur wird dagegen das eigentliche 
Ziel, Konflikte zu entschärfen, deutlicher angesprochen, in
dem z. B. die „Störung des sozialen Kontakts durch Rechts
mißachtung des Täters“14 als Prämisse für die Anspruchs
begründung dient. Diese ihm zugedachte Rolle dürfte der 
Anspruch auf Schmerzensgeld in der Praxis wohl kaum spie
len, zumal bereits die rechtlichen Voraussetzungen immer 
strenger gefaßt wurden. Nach geltender Rechtsprechung ist 
der Anspruch schon dann ausgeschlossen, wenn der Kläger 
Widerruf bzw. Unterlassung der ehrverletzenden Veröffent
lichungen erreicht hat. Außerdem muß die Verletzung eine 
bestimmte Schwere erreicht haben, damit eine Geldentschä
digung verlangt werden kann.15

So ist es begreiflich, daß im Vergleich zu dem Umfang 
von Eingriffen in die persönliche Sphäre, die täglich auf das 
Konto der Monopolpresse kommen, die Zahl der dagegen aus
gesprochenen zivilrechtlichen Sanktionen gering ist. Wehren 
kann sich nur derjenige, der sich das nicht unerhebliche Pro
zeß- und Kostenrisiko leisten kann. Die in Einzelfällen ge
währte Geldentschädigung beläuft sich zumeist auf Summen 
zwischen 10 000 und 50 000 DM. Die bürgerliche Rechtspre
chung nimmt dabei für sich in Anspruch, mit solchen relativ 
hohen Geldsanktionen „finanzstarke Presseunternehmen von 
Eingriffen in die Privatsphäre wirksam abzuschrecken“.16 
Bezeichnenderweise wird dazu selbst in der bürgerlichen Li
teratur angemerkt, daß „diese Beträge die Massenmedien 
weitgehend überhaupt nicht beeindrucken“.17

Die vorgebliche Aufgabe, mit der Statuierung eines „all
gemeinen Persönlichkeitsrechts“ und dem darauf auf bauen
den Schmerzensgeldanspruch in erster Linie „einen Schutz
schild gegen Übergriffe der Presse zu errichten“18, ist objek
tiv nicht realisierbar. Statt eines erhöhten Schutzes der per-
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